
11PRO 05 | 2025

Praxis-IT

Die elektronische Patientenakte „ePA für alle“:    
Bundesweiter Rollout jetzt freiwillig, ab 1. Oktober verpflichtend 

Vertragsärzte und Psychotherapeuten 
können die elektronische Patientenakte 
(ePA) seit dem 29. April 2025 freiwillig 
nutzen, sobald das ePA-Modul für 
deren Praxisverwaltungssystem (PVS) 
verfügbar ist und installiert wurde. Ab 
1. Oktober 2025 ist die Nutzung der 
ePA in den Praxen dann verpflichtend. 
Sanktionen sind in diesem Jahr nicht 
vorgesehen. Diesen Zeitplan 
zum bundesweiten Rollout der ePA hat 
das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) am 16. April 2025 bekannt ge-
geben. 

Damit soll in einer vom BMG bezeich-
neten „Hochlaufphase der ePA“ allen 
Praxen die Erprobung von Nutzbarkeit 
und Belastbarkeit der ePA durch das 
jeweils eingesetzte PVS unter realen 
Behandlungsbedingungen im jeweili-
gen Praxisalltag ermöglicht werden.

Mit diesem stufenweisen Start kommt 
das BMG den Forderungen der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
wie auch der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen-Anhalt (siehe Presse
mitteilung) nach, dass ein bundesweiter 
Rollout der ePA nur erfolgen kann, 
wenn in technischer wie auch in orga-
nisatorischer Hinsicht keine unverhält-
nismäßigen Beeinträchtigungen der 
Praxisabläufe  entstehen und es nicht 
zu Hemmnissen in der Behandlung der 
Patienten führt. 

Sicherheitsmaßnahmen laut BMG 
umgesetzt
Das BMG teilte weiterhin mit, dass in 
Abstimmung mit dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) notwendige Maßnahmen zur 
Informationssicherheit umgesetzt wur-
den, die im Zusammenhang mit Sicher-
heitslücken der ePA bestanden hatten, 
wie unter anderem vom Chaos Compu-
ter Club veröffentlicht. 

PVS-Hersteller haben mit dem 
Rollout der Softwaremodule 
begonnen
Die Hersteller der PVS rollen ihre ePA-
Module seit dem 29. April 2025 nach 
und nach aus. Je nach PVS-Hersteller 
können einige Praxen die ePA schon 
nutzen. In anderen Fällen muss das 
ePA-Modul noch installiert und/oder 
freigeschaltet werden. 
Praxen, die dazu Fragen haben, sollten 
sich an ihren PVS-Hersteller oder IT-
Dienstleister wenden. Dies gilt auch 
dann, wenn später bei der Nutzung des 
ePA-Moduls Probleme auftreten.
Die KVSA empfiehlt, das ePA-Modul 
zu installieren, sobald es verfügbar ist, 

und die Zeit der sogenannten Hoch-
laufphase zu nutzen, um sich mit der 
ePA vertraut zu machen und sie in die 
jeweilige Praxisorganisation und die 
konkreten Behandlungsabläufe zu inte-
grieren.

KBV-Richtlinie zur 
Konformitätsbescheinigung der 
gematik 
Die KBV hat in einer Richtlinie fest
gelegt, dass Praxen noch bis 31. De-
zember 2025 ihr PVS für die Abrech-
nung nutzen können, auch wenn der 
jeweilige PVS-Hersteller noch keine 
Konformitätsbescheinigung der gema-
tik für sein ePA-Modul haben sollte. 

Freiwilliger ePA-Start – „Ohne Druck und Zwang für Praxen“ 

„Das sind gute Nachrichten, die der Bundesgesundheitsminister verkündet hat“, 
lobt Dr. Jörg Böhme, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung 
Sachsen-Anhalt (KVSA), den nun bekanntgegebenen Zeitplan zur Einführung 
der elektronischen Patientenakte „ePA für alle“. Darüber hat Prof. Lauterbach 
am heutigen 8. April 2025 auf der Messe für die digitale Gesundheitsversorgung 
DMEA informiert.   

Die guten Nachrichten sind:
•	 Es wird einen sanften Rollout geben. Das heißt, in den nächsten Wochen kön-

nen sich bundesweit Praxen freiwillig entscheiden, mit der ePA zu arbeiten.
•	 Die Sicherheit der Daten hat oberste Priorität.
•	 Erhält die ePA neue Funktionen, sollen diese im Vorfeld erst gründlich ge

testet werden.
•	 Funktioniert die ePA in bestimmten Praxisverwaltungssystemen nicht, 

müssen die Praxen nicht mit finanziellen Abzügen rechnen.

„Die digitale Neuerung soll ohne Druck und Zwang für die Praxen in die Praxen 
finden. Das werden die Vertragsärzte und Psychotherapeuten wohlwollend auf-
nehmen“, so Dr. Böhme und ist sich sicher: „Es gibt viele digital-affine Praxen, 
die nun durchstarten werden. Alle anderen werden sich nach und nach auch dar-
auf einlassen. Und wenn alles läuft, werden die Ärzte und Psychotherapeuten 
den schnellen Überblick über Behandlungsstand und Gesundheitszustand des 
Patienten schätzen, davon bin ich überzeugt. Vorausgesetzt, die ePA-Integration 
stört den Praxisablauf nicht und der Patient lässt von jedem Arzt die komplette 
Patientenakte einsehen und befüllen.“

  ■ KVSA-Pressemitteilung vom 8. April 2025
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Die Regelung war notwendig, da momentan offen ist, ob alle 
PVS-Hersteller dies rechtzeitig bis zum verpflichtenden Start 
der ePA am 1. Oktober 2025 schaffen werden.

KBV-Richtlinie zur ePA für Kinder und Jugendliche 
unter 15 Jahre
Ebenfalls über eine Richtlinie hat die KBV eine wichtige Aus-
nahme bezüglich der Übermittlungs- und Speicherungs-
pflichten von Daten in der ePA für unter 15-Jährige, die von 
den Eltern für diese geführt werden, unter Berücksichtigung 
der Regelungen in §§ 630g und 630f Bürgerliches Gesetzbuch 
erreicht. Bei erheblichen therapeutischen Gründen, gewichti-
gen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohles bzw. zur 
Sicherung eines wirksamen Schutzes von Kindern oder Ju-
gendlichen ist das Unterlassen der Übermittlung und Speiche-
rung in der ePA kein Verstoß gegen vertragsärztliche Pflich-
ten. Die Entscheidungsgründe für ein Unterlassen der 
Übermittlungs- und Speicherungspflichten im konkreten Ein-
zelfall im Zusammenhang mit der ePA sind in der Behand-
lungsdokumentation (Primärdokumentation) des Vertrags-
arztes bzw. des Psychotherapeuten festzuhalten.

Wir empfehlen, mit Beginn des tatsäch-
lichen Starts der ePA in Ihrer Praxis für 

die Verarbeitung der 
Gesundheitsdaten der 
Patienten den hier 
abgebildeten KBV-
Praxisaushang  zu 
nutzen. Dieser Aus-
hang enthält die 

Informationspflichten der Praxen für 
die Patienten nach den Vorgaben des 
Sozialgesetzbuches V. Über den dort 

aufgedruckten QR-Code können Patienten zudem die durch 
die Krankenkassen gegenüber ihren Versicherten gesetzlich 
ebenfalls im Sozialgesetzbuch V geregelten, umfangreichen 
Informationen, in einer Fassung durch deren Spitzenverband 
Bund formuliert, abrufen.

Gerne können Sie auch eine zusätzliche 
Patienteninformation auslegen.

Sollten Sie allerdings noch nicht start
bereit sein und möchten Ihre Patienten 
darüber informieren, können Sie den 
hier abgebildeten Aushang nutzen:

Hier – und in den kommenden PRO-Ausgaben – finden 
Praxen weitere Informationen zur ePA:

Gut zu wissen

	▶ Die KBV hat für die Praxen ein umfassendes Starterpaket zum Selberaus-
drucken zusammengestellt. Eine Übersicht zu den einzelnen Informations-
materialien finden Sie unter www.kvsa.de >> Praxis >> IT in der Praxis >> 
TI-Anwendungen >> ePA sowie unter www.kbv.de >> Service >> Service für 
die Praxis >> Digitale Praxis >> Anwendungen >> ePA.

	▶ Die Anbieter der Praxisverwaltungssysteme zur „ePA für alle“ bieten 
Schulungen und Informationsmaterialien an.

	▶ Die KBV bietet eine ePA-Online-Fortbildung für Praxen an. Im 
Fortbildungsportal der KBV können sich Ärzte und Psychotherapeuten in-
formieren und mit der zertifizierten Fortbildung sechs CME-Punkte sam-
meln. Die wesentlichen Inhalte des rund 80-minütigen Lernvideos können 
bei Bedarf als PDF-Dokument heruntergeladen und ausgedruckt werden.

  ■ KVSA/KBV
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SIE MÖCHTEN WISSEN, WAS IN IHRE 
ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE KOMMT?
DIESE DATEN STELLT UNSERE PRAXIS EIN.
 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

Sie haben eine elektronische Patientenakte. Dann stellen wir Daten 
aus Ihrer aktuellen Behandlung in Ihre elektronische Patientenakte 
(ePA) ein. Das sind Befundberichte zu aktuellen Untersuchungen 
und Therapien, die wir bei Ihnen durchgeführt haben. Das sind 
Laborbefunde, aber auch Arztbriefe, die wir an Ihre mitbehandelnden 
Ärztinnen und Ärzte schicken. Weitere Daten aus Ihrer aktuellen 
Behandlung stellen wir auf Anfrage für Sie ein, wenn sie uns 
elektronisch vorliegen und von unserer Praxis erhoben wurden.  

Wir möchten Sie außerdem darüber informieren: Sie haben das 
Recht zum Widerspruch. Das ist gut zu wissen, vor allem wenn es 
um besonders sensible Informationen geht. Das sind insbeson-
dere Daten bei psychischen Erkrankungen, sexuell übertragbaren 
Infektionen und Schwangerschaftsabbrüchen. Sollten Sie eine 
Übertragung dieser Daten in Ihre elektronische Patientenakte 
nicht wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Ihr Praxisteam

WICHTIGER HINWEIS ZU IHRER ELEKTRONISCHEN PATIENTENAKTE ePA

BEI FRAGEN RUND UM IHRE ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE 
HILFT IHNEN IHRE KRANKENKASSE WEITER: 
> www.gematik.de/versicherte/epa-app

DIE ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE 
IHRE DIGITALE AKTE FÜR ALLE  
GESUNDHEITSINFORMATIONEN

www.kbv.de

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihre Krankenkasse hat für Sie eine elektroni-
sche Patientenakte (ePA) eingerichtet. In der  
Akte werden Befundberichte, Laborergebnisse 
und andere Gesundheitsdaten digital erfasst.  
Auch Sie selbst können Daten hinzufügen.  
So können sich Praxen, Krankenhäuser und 
andere medizinische Einrichtungen bei Bedarf 
schnell einen Überblick über Ihre Krankenge-
schichte verschaffen – und Sie haben immer  
alle wichtigen Unterlagen parat.

IHRE GESUNDHEITSDATEN IN DER EPA

1  Unsere Praxis befüllt Ihre Akte mit Daten aus der  
aktuellen Behandlung, wenn diese elektronisch vorliegen,  
wir diese selbst erhoben und Sie nichts dagegen haben. 
Dazu gehören Arztbriefe, Befundberichte und Labordaten. 

1  Weitere Informationen stellen wir auf Wunsch in Ihre 
ePA ein, sofern dies technisch schon geht. Denn zum Start 
der ePA sind die Möglichkeiten begrenzt. So können wir 
beispielsweise Ihren Impfpass noch nicht einstellen. 

1  Ihre elektronische Patientenakte enthält außerdem  
eine Medikationsliste. Sie umfasst alle Arzneimittel, die 
Ihnen seit Einrichten Ihrer Akte auf einem elektronischen 
Rezept verordnet wurden. So haben wir und Sie stets einen 
Überblick über Ihre Verordnungen. Die Daten geben nicht 
wir ein; sie fließen automatisch in Ihre ePA. 

1  Sollten Sie zu Hause noch ältere Befunde auf Papier 
haben, die Sie gerne in Ihrer ePA aufbewahren möchten, 
wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse. Sie wird Sie beim 
Einstellen unterstützen. Oder Sie laden die Dokumente 
selbst mit der ePA-App in die Akte.

INFORMATION FÜR UNSERE PATIENTINNEN UND PATIENTEN

IHRE AKTE, IHRE ENTSCHEIDUNG

Denken Sie daran: Es ist Ihre elektronische Patientenakte. 
Sie entscheiden, welche Daten reinkommen und wer sie 
sehen darf. Wenn Sie zum Beispiel nicht möchten, dass 
wir einen Befundbericht oder Arztbrief in Ihre ePA ein-
stellen, geben Sie uns Bescheid. 

Sie können ebenso festlegen, dass eine Praxis, eine Apo-
theke oder eine andere Einrichtung, die mit dem Einlesen 
Ihrer Gesundheitskarte Zugriff auf Ihre ePA hat, nicht 
reinschauen darf. Oder Sie möchten die Arzneimittel,  
die Sie einnehmen, nicht in Ihrer Akte abgebildet haben. 
Auch dagegen können Sie Widerspruch einlegen. In sol-
chen Fällen nutzen Sie die ePA-App oder wenden sich an 
Ihre Krankenkasse. Mit der App können Sie auch einzelne 
Befunde oder die komplette Medikationsliste verbergen. 
Dann kann außer Ihnen kein anderer die Dokumente sehen. 

IHRE KRANKENKASSE INFORMIERT SIE 

Mehr Informationen zur ePA erhalten Sie bei Ihrer Kran-
kenkasse. Sie stellt Ihnen auch die App für Ihr Smartphone 
oder Tablet zur Verfügung und erklärt, wie Sie damit 
umgehen können. Dort erfahren Sie außerdem, wie ein 
Verwandter oder eine andere Vertrauensperson für Sie die 
App bedienen kann, wenn Sie selbst damit nicht arbeiten 
möchten. Gut zu wissen für Sie: Wir stellen Ihre Befunde in 
die ePA ein, auch wenn Sie keine App nutzen. So haben Sie 
wichtige Gesundheitsdaten immer dabei.

Bei Fragen rund um Ihre ePA 
hilft Ihnen Ihre Krankenkasse weiter: 
> www.gematik.de/versicherte/epa-app

Mehr Infos zur ePA hier:
> www.ePA-Vorteile.de

SIE MÖCHTEN IHRE 
ELEKTRONISCHE 
PATIENTENAKTE NUTZEN? 
UNSERE PRAXIS STEHT 
DEMNÄCHST FÜR SIE BEREIT.
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) hat begonnen. 
Die gesetzlichen Krankenkassen haben für alle Versicherten, die nicht 
widersprochen haben, eine ePA angelegt. 

Nun werden alle Praxen, Krankenhäuser und Apotheken nach und nach
mit der nötigen Technik ausgestattet, um die ePA nutzen zu können. 
Auch unsere Praxis wird Ihre elektronische Patientenakte künftig mit 
Befundberichten, Arztbriefen und anderen Dokumenten aus der 
aktuellen Behandlung befüllen, wenn Sie dies möchten. 

Derzeit bereiten wir die technische Umsetzung vor. Spätestens ab 
Oktober 2025 werden wir Ihre ePA einlesen und befüllen können.

Ihr Praxisteam

BEI FRAGEN RUND UM IHRE ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE 
HILFT IHNEN IHRE KRANKENKASSE WEITER: 
> www.gematik.de/versicherte/epa-app
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WICHTIGER HINWEIS ZU IHRER ELEKTRONISCHEN PATIENTENAKTE ePA

	▶ KVSA: www.kvsa.de >> Praxis >> IT 
in der Praxis >> TI-Anwendungen >> 
ePA

•	 KBV: www.kbv.de >> Service >> 
Service für die Praxis >> Digitale 
Praxis >> Anwendungen >> ePA

•	 gematik: https://www.gematik.de >> 
Anwendungen >> ePA >> ePA für alle

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie 
weitere Informationen? Gern können Sie 
sich an den IT-Service der KV Sachsen-
Anhalt unter it-service@kvsa.de bzw. 
unter Telefon 0391 627-7000 wenden.

  ■ KVSA

https://www.kbv.de/media/sp/ePA-Praxisaushang_befuellung.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/ePA-Praxisaushang_befuellung.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_ePA.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/ePA-Praxisaushang_Demn_chst-bereit-fuer-Start.pdf
https://www.kvsa.de/praxis/it-in-der-praxis/ti-anwendungen/epa.html
https://www.kbv.de/html/epa.php
https://fortbildungsportal.kv-safenet.de/snk/
https://www.kvsa.de/praxis/it-in-der-praxis/ti-anwendungen/epa.html
https://www.kbv.de/html/epa.php
https://www.gematik.de/anwendungen/epa/epa-fuer-alle
mailto:it-service@kvsa.de

